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Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2018/FAU/014
öffentlich
21.09.2018
Herr T. Feldmann
Herr T. Feldmann

Brandschutzbedarfsplan

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 04.12.2018 Gemeindevertretung Faulenrost

Beschlussvorlage:
Die Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See haben dem Amt die Aufgabe der 
Erstellung eines gemeinsamen Brandschutzbedarfsplanes übertragen. Der Plan (siehe 
Anlage) liegt beschlussreif vor und soll vor seiner Verabschiedung durch den 
Amtsausschuss den Gemeinden vorgestellt werden.

Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister, dem Brandschutzbedarfsplan im 
Amtsausschuss zuzustimmen.
 

Sach- und Rechtslage
§ 22 Kommunalverfassung Entscheidung der Gemeinde

Anlagen:
Brandschutzbedarfsplan
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2018/FAU/014 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

04.12.2018
V/FAU/072 Sitzung der Gemeindevertretung Faulenrost
19.50 Uhr Herr Feldmann erscheint.

Die Gemeindevertreter informieren, dass der Tagesordnung keine Unterlagen angefügt 
wurden. Es wird gebeten, den Plan nachzureichen.

Durch Herrn Feldmann wird der vorliegende Brandschutzbedarfsplan ausführlich erläutert. 
Für die Gemeinde Faulenrost besteht hinsichtlich des Einbaus eines zweiten Tores in das 
Gerätehaus Handlungsbedarf. Die vorhandene technische Ausstattung der Freiwilligen 
Feuerwehr Faulenrost ist für das Gemeindegebiet ausreichend. Der Fahrzeugbestand muss 
auch nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgetauscht werden.

Hinsichtlich der Löschwasserversorgung in den Ortsteilen sowie einzelner abgelegener 
Häuser geben Herr Feldmann, Herr Tobaben und Herr Nippa Erläuterungen.

Herr Feldmann erklärt, dass bis zur Amtsausschusssitzung noch redaktionelle Änderungen 
in die vorliegende Brandschutzbedarfsplanung eingearbeitet werden.

Nach erfolgter Beschlussfassung verlässt Herr Feldmann um 20.35 Uhr die Sitzung.

Beschluss:
Die Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See haben dem Amt die Aufgabe der 
Erstellung eines gemeinsamen Brandschutzbedarfsplanes übertragen. Der Plan (siehe 
Anlage) liegt beschlussreif vor und soll vor seiner Verabschiedung durch den 
Amtsausschuss den Gemeinden vorgestellt werden.

Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister, dem Brandschutzbedarfsplan im 
Amtsausschuss zuzustimmen.
 

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

